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Thema

Menschen beteiligen
Die Wohlfahrtspflege muss im europäischen Mehrebenensystem
ihren Eigensinn betonen

■ Joachim Rock

Die deutschen Wohlfahrtsverbände haben
in Europa gute Chancen, wenn sie sich
auf ihre Stärken besinnen und ihre ethi-
schen Prinzipien noch stärker in den
Vordergrund stellen. Dazu gehört – in Ab-
grenzung zu Staat und Markt – darauf zu
beharren, dass sich Bürgerinnen und Bür-
ger für sich und ihr Gemeinwesen enga-
gieren können.

Die Bedeutung der europäischen Ebene
für die Wohlfahrtsverbände ist in den
letzten Jahren erheblich gewachsen. Die
Ursachen dafür sind vielfältig. Zu ihnen
zählt, dass Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen spätestens seit dem Eu-
ropäischen Rat von Lissabon im März
2000 stärker in den Fokus der Europäi-
schen Kommission gerückt sind. Weitere
Faktoren sind neue Akteurskonstellatio-
nen, ein innenpolitisch geförderter Wett-
bewerb zwischen den Anbietern von
Leistungen und eine gewachsene Attrak-
tivität der Sozialmärkte in Deutschland.
So ist zu erklären, dass beispielsweise das
europäische Wettbewerbsrecht, dessen
grundlegende Bestimmungen bereits seit
einem halben Jahrhundert in Kraft sind,
erst in den letzten Jahren Praxisrelevanz
erlangte.

Neben dem wettbewerblichen Rahmen
hat sich der politische, wirtschaftliche,
rechtliche und gesellschaftliche Bezugs-
rahmen der Freien Wohlfahrtspflege ver-
ändert. Im europäischen Mehrebenensys -
tem müssen die Wohlfahrtsverbände
 heute regionale, nationale und europäi-
sche Entwicklungen gleichermaßen be-
rücksichtigen, während ihre Einflussmög-
lichkeiten je nach Ebene unterschiedlich
ausgeprägt sind. Daraus ergeben sich
Herausforderungen für die Strategien der
Verbände.

Die Wohlfahrtsverbände reagieren
darauf, »in dem sie sich durch einen je-
weils eigenständigen Verbandsentwick -
lungsprozess einem verschärften Wett-
bewerb anzupassen suchen, ohne ihren
sozialpolitischen Anspruch aufzugeben«

(Hammerschmidt/Rock 2007, 204).
Demgegenüber kann weder der
Rückzug auf ein rein karitatives Wirken
noch die Aufgabe der Gemeinnützigkeit
und die Transformation zum normalen
Marktteilnehmer eine realistische Alter-
native sein. Beide Optionen sind nicht
nur defensiv, sondern wären auch mit
der Aufgabe des eigenen Gestaltungsan-
spruchs verbunden. Dies aber ist die
Conditio sine qua non Freier Wohl-
fahrtspflege.

Auch ein Handeln nach Art der be-
kannten drei Affen – nichts sehen, nichts
hören, nichts sagen – verbietet sich. Die
Wohlfahrtsverbände wissen um den
Wettbewerb auf nationaler Ebene und
damit auch um die Anwendbarkeit des
europäischen Wettbewerbsrechts auf so-
ziale Unternehmen. Es stellt sich nicht
mehr die Frage, ob man sich auf diesen
Wettbewerb einlässt, sondern nur noch,
wie man unter diesen Bedingungen agiert.

Vor diesem Hintergrund hat der Poli-
tikwissenschaftler Frank Nullmeier an-
lässlich der europapolitischen Fachta-
gung des Paritätischen Gesamtverban-
des im Dezember 2007 eine
Doppelstrategie empfohlen: Es sei so-
wohl geboten, in Anerkennung und auf
der Grundlage des bestehenden nationa-
len und europäischen Rechts nach Mög-
lichkeiten zu suchen, einer schrankenlo-
sen Vermarktlichung sozialer Dienstleis-
tungen Grenzen zu setzen, als auch
gegenüber einer solchen Entwicklung
vorzusorgen, indem die besonderen Ab-
grenzungsmerkmale Freier Wohlfahrts-
pflege gegenüber Staat und Markt stär-
ker profiliert werden. Eine solche Dop-
pelstrategie erscheint nicht nur als
erfolgversprechendster Ansatz, sie fügt
sich auch in gegenwärtige Entwicklun-
gen auf nationaler und europäischer
Ebene und kann gleichzeitig dazu bei-
tragen, konkrete Maßstäbe für eine per-
manente Reform verbandlichen Han-
delns zu entwickeln. Dies soll im Fol-
genden kurz erläutert werden.

Joachim Rock ist Grundsatz- und
Europareferent des Paritätischen
Gesamtverbandes e. V. Der Artikel
gibt die persönliche Meinung des
Autors wieder.
E-Mail Joachim.Rock@paritaet.org
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Verteidigung eigener
Handlungsspielräume

Die Dienstleistungen der Freien Wohl-
fahrtspflege werden fast ausnahmslos im
Anwendungsbereich des europäischen
Wettbewerbsrechts erbracht. Dies gilt es
anzuerkennen und konstruktiv zu nutzen.

Entgegen einer verbreiteten Annahme
kennt das europäische Recht kein Beihil-
fenverbot, sondern erlaubt Beihilfen vor-
behaltlich einer anderen Entscheidung
der Kommission. Diese ist bei den ent-
sprechenden Prüfungs- und Notifizie-
rungsverfahren zur Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten verpflichtet. Die
Kommission, die häufig zu Unrecht kriti-
siert wird, hat sich dabei in der Vergan-
genheit als pragmatischer und partner-
schaftlicher Akteur erwiesen. Auch der
Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in
der jüngeren Vergangenheit die Verant-
wortung der Mitgliedstaaten für die Or-
ganisation der Leistungserbringung ge-
stärkt und deutlich gemacht, dass natio-
nalen Besonderheiten auch künftig
Rechnung getragen werden kann. Auf
diese Entscheidungen können sich die
Verbände berufen.

Solange bei einer Saldierung von Ein-
nahmen und Kosten der Leistungserbrin-
gung keine Gewinne anfallen, ergeben
sich ohnehin keine wettbewerbsrecht-
lichen Bedenken. Etwaige Überschüsse
können mit Verweis auf den Mehrwert
der Leistungserbringung gerechtfertigt
werden. Dies ist mit erheblichem Auf-
wand verbunden, erweist sich aber auch
als Profilierungsmöglichkeit für die
Diens te und Einrichtungen. Gemeinnützi-
ge Träger haben so in der Regel keine
Probleme nachzuweisen, dass ihre Arbeit
wettbewerbsrechtlich unbedenklich ist.
Dies gilt auch für die besondere steuer-
rechtliche Stellung gemeinnütziger Diens -
te, für deren Einschränkung es keine
Rechtfertigung gibt.

Darüber hinaus werden soziale Rechte
in Europa mit dem Inkrafttreten des am
13. Dezember 2007 unterzeichneten und
derzeit zur nationalen Ratifizierung anlie-
genden EU-Reformvertrages, in dem aus-
drücklich auf die Europäische Grund-
rechtecharta verwiesen wird, erstmals
gleichrangig mit Freiheitsrechten justizia-
bel. Die Grundrechtecharta enthält auch
ein Recht auf Achtung und Anerkennung
des Zugangs zu den sozialen Diensten.
Dadurch wird die Stellung gemeinwohl-

orientierter Dienste zusätzlich gestärkt.
Die Wohlfahrtsverbände können deshalb
mit Recht erwarten, dass sie ihre beson-
dere Stellung in Europa auch künftig be-
wahren können.

Partizipationsmöglichkeiten
ausbauen

Ein solcher defensiver Ansatz allein
reicht jedoch nicht aus. Es empfiehlt sich
auch mit Blick auf die europäische Ebene
Abgrenzungsmerkmale gegenüber staat-
lichen und gewinnorientierten Trägern
deutlicher hervorzuheben, bürgerschaftli-
ches Engagement und Selbsthilfepotenzia-
le zu stärken und die besonderen Leistun-
gen der eigenen Einrichtungen und Dien-
ste noch deutlicher herauszuarbeiten.

Die Freie Wohlfahrtspflege muss die
Definitionshoheit über das von ihr ange-
botene Leistungsspektrum gegen Versu-
che staatlicher Gängelung unter Bedin-

gungen wirtschaftlicher Sachzwänge ver-
teidigen, um ihrem Anspruch als
eigenständige Kraft zwischen Staat und
Markt auch künftig gerecht zu werden.
Nicht das Adaptieren von bürokratischen
oder betriebswirtschaftlichen Steuerungs-
logiken, sondern die konsequente Beto-
nung der eigenen Alleinstellungsmerkma-
le, insbesondere der Beteiligungsmöglich-
keiten der Betroffenen, können als Mittel
dienen, die eigene Stellung unter gewan-
delten Rahmenbedingungen zu sichern
und auszubauen.

»Die deutschen Wohlfahrtsverbände
sind ›zivilgesellschaftliche Akteure‹« – so
lautet das 2004 in einem Memorandum
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege (BAGFW) zum zivilge-
sellschaftlichen Mehrwert sozialer Dien-
ste formulierte Selbstbild. Dabei wird die
Bedeutung der Partizipation aller Bürge-
rinnen und Bürger betont, die in den sozi-
alen Diensten vor Ort Wirkkraft entfalten
muss.

Ob dieser Anspruch in der Praxis der
Wohlfahrtspflege in allen Arbeitsberei-

chen immer eingelöst wird, wird nicht
nur von gewerblichen Wettbewerbern be-
zweifelt. Das begrenzt die Anerkennung
der besonderen Bedeutung der Freien
Wohlfahrtspflege insgesamt. Dies gilt ins-
besondere auf europäischer Ebene, wo
das Verständnis für »hybride Organisa-
tionsformen« im Dritten Sektor bis heute
gering ist, so dass auch von einer »hal -
bierten Anerkennung« (Evers/Lange 2005,
171) durch die europäische Administra-
tion gesprochen wird: Die Wohlfahrts-
verbände werden zwar als politische
Interessengruppen respektiert. Eine Aner-
kennung der besonderen Wirtschafts-
weise gemeinnütziger sozialer Dienstlei-
ster ist damit jedoch bis heute nicht ver-
bunden, so dass die Stellung der
Wohlfahrtsverbände in Europa prekär
bleibt.

Die europäische Ebene erweist sich da-
bei als Projektionsfläche für eine längst
nicht abgeschlossene Debatte um das
Rollenverständnis der Wohlfahrtsverbän-

de zwischen »Wertegemeinschaft und
Dienstleistungsunternehmen« (Rauschen-
bach/Olk/Sachße [Hg.] 1995). Will eine
sich selbst zwischen Staat und Markt ver-
ortende Wohlfahrtspflege nicht vom Re-
gen des Korporatismus in die Traufe eines
durch das Vergaberecht vermittelten Sub-
ordinationsverhältnisses geraten, muss sie
ihre Stellung schon um ihrer selbst willen
rechtfertigen. Es liegt deshalb vor allem
an der Freien Wohlfahrtspflege deutlich
zu machen, wie sie den eigenen Ansprü-
chen gerecht wird. An konkreten Beispie-
len dazu mangelt es nicht. Dass die Freie
Wohlfahrtspflege einen erheblichen zivil-
gesellschaftlichen Mehrwert erbringt, ist
nicht nur empirisch problemlos nachzu-
weisen.

Geteilte Gewährleistungs -
verantwortung

Staatliches Handeln lässt sich heute in
Deutschland weder mittels des Konzepts
des »neoliberalen« Wettbewerbsstaates

»Die Freie Wohlfahrtspflege muss
ihre Alleinstellungsmerkmale
offensiv vertreten, vor allem die
Beteiligung der Nutzer«
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noch des Interventionsstaates beschrei-
ben. Es folgt viel eher dem Leitbild des
»Gewährleistungsstaates« (ensuring sta-
te, vgl. Franzius): Der Staat gewährleistet
Rahmenbedingungen und gibt Garantien,
überlässt die Umsetzung jedoch nach
Möglichkeit gemeinnützigen oder ge-
werblichen Akteuren oder kooperiert mit
diesen. Dieses Leitbild passt zur Heraus-
bildung von »Wohlfahrtsmärkten«
(Nullmeier 2002, 270), auf denen eine
wettbewerblich organisierte, dabei aber
sozialstaatlich regulierte Vermittlung von
Dienstleistungen erfolgt.

Bei einer dem Leitbild entsprechenden,
geteilten Gewährleistungsverantwortung
können gemeinnützige Akteure eine
Schlüsselrolle einnehmen. Das setzt vor-
aus, dass sich staatliche Institutionen auf
die Schaffung und Sicherung von not-
wendigen Rahmenbedingungen für eine
gesellschaftliche Selbstorganisation kon-
zentrieren und diese nicht in ein Rege-
lungskorsett einzubinden suchen.

Nimmt man dieses Leitbild ernst, folgt
daraus weder eine Rechtfertigung zum
Rückzug des Staates noch zur weiteren
Durchdringung der Gesellschaft, sondern
ein gewandeltes Rollenverständnis. Dazu
gehört, dass der Staat sich positiv zu sozi-
alrechtlichen Dreiecksverhältnissen ver-
hält und eine Etatisierung des Privaten zu
vermeiden sucht. Die Bundesregierung
hat zuletzt mit einer Sicherung und Stär-
kung der Rahmenbedingungen bürger-
schaftlichen Engagements und einem kla-
ren Bekenntnis zur Gemeinnützigkeit sig-
nalisiert, dass sie diesem Leitbild positiv
gegenübersteht (vgl. Steinbrück 2006).
Bis dieser Anspruch als eingelöst angese-
hen werden kann, ist es noch ein weiter
Weg. Trotzdem bietet es sich als An-
knüpfungspunkt für die strategische Aus-
richtung der Verbandsarbeit an, da sich
die Prinzipien von Solidarität und Subsi-
diarität darin gleichermaßen verwirk-
lichen lassen.

Zusammenfassung

Die Ziele der Wohlfahrtsverbände ha-
ben im europäischen Mehrebenensystem
nichts an Aktualität verloren, im Gegen-
teil. Die Verbände werden in ihren ver-
schiedenen Funktionen unverändert ge-
braucht, als Sozialleistungsverbände
ebenso wie in ihrer sozialanwaltschaft-
lichen Funktion. Dabei muss das ethische

Proprium der Verbände deutlich kontu-
riert werden.

Am erfolgversprechendsten gelingt dies
nach der skizzierten Doppelstrategie, in-
dem die Verbände ihren normativen Ei-
gensinn betonen und in Abgrenzung zu
den Steuerungsmedien Recht und Geld
Partizipationsmöglichkeiten von Betroffe-
nen und bürgerschaftlich engagierten
Menschen weiter ausbauen. Besonderes
Gewicht kommt dabei der Förderung der
Selbsthilfe zu, die insbesondere dem Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband ein Anlie-
gen ist.

Die Wohlfahrtsverbände haben keinen
Grund, in Selbstzweifel zu geraten. Sie
sind aber schon aufgrund des eigenen An-
spruchs gefordert, die strategischen Kon-
sequenzen der geänderten Rahmenbedin-
gungen zu diskutieren und das verbandli-
che Handeln nötigenfalls anzupassen. ◆
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Die staatliche Förderung 
der christlichen karitativen 
Kirchentätigkeit im Spiegel 
des europäischen Beihilfe-
rechts
Von RAin Dr. Katharina Stürz
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Das Buch behandelt die Auswir-
kungen des europäischen Beihilfe-
rechts auf die karitative Tätigkeit
christlicher Kirchen in Deutsch-
land. Karitative Einrichtungen der 
Kirchen entlasten den Staat bei der
Erfüllung eigener Gemeinwohl-
pflichten und werden als Ausgleich
dafür staatlich unterstützt. In einer 
immer enger zusammenwachsen-
den europäischen Gemeinschaft
stellt sich die Frage, inwieweit
diese staatliche Förderung mit den
Regelungen des europäischen Bei-
hilferechts vereinbar ist. Die Auto-
rin überprüft die Anwendbarkeit
des Beihilferechts auf die finanzi-
elle Förderung karitativer Kirchen-
tätigkeit und nimmt Stellung zu 
der Frage, ob kirchliche Karitas
durch das geltende Gemeinschafts-
recht bedroht ist.
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